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Botschaft an den Kreisschulrat  

Aufstockung Schulvorstand 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin des Kreisschulrats 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisschulrats 

 

 

1. Ausgangslage  

 

Im Hinblick auf die angestrebte Abschaffung des Kreisschulrates und der Erwartung der Po-

litik, wollen die Verbandsexekutiven mehr Verantwortung im Bereich der Volksschule über-

nehmen. 

 

Der Stadtrat Aarau und der Gemeinderat Buchs beabsichtigten, die jeweilige Ressortleitung 

Bildung in den Schulvorstand wählen zu lassen. Dazu soll die Anzahl der Vorstandsmitglieder 

von heute fünf auf sieben erhöht werden. Über diese Absicht wurde der Schulvorstand Mitte 

Oktober 2025 schriftlich in Kenntnis gesetzt. 

 

Die Festsetzung der Zahl der Mitglieder und die Wahl des Schulvorstands ist gemäss Satzun-

gen § 14 Abs. 1 lit. a) Aufgabe des Kreisschulrats. 

 

Der Schulvorstand konstituiert sich gemäss Satzungen § 16 Abs. 3 selbst. 

 

Der Schulvorstand wird heute durch eine Assistenzstelle unterstützt. Am Anfang der Legis-

latur betrug das Pensum dafür ca. 30 %. Dieses wurde gegen Ende der Legislatur reduziert 

und beträgt heute 20 %. 

 

 

2. Erwägungen 

 

Der Schulvorstand begrüsst die Initiative der Verbandsexekutiven, ab Anfang der neuen Le-

gislatur (April 2026), Einsitz im Schulvorstand nehmen zu wollen.  

 

Stand heute besteht der Schulvorstand aus vier Mitgliedern. Seit dem Rücktritt der Vize-Prä-

sidentin im September dieses Jahres, wurden die Aufgaben ihres Ressorts «Personal und 

Kommunikation» unter den verbleibenden Mitgliedern verteilt. Diese ad-interim-Organisation 

garantiert die strategische Führung der KSAB bis auf Weiteres. Die ohnehin hohe Belastung 

der Schulvorstandsmitglieder hat jedoch entsprechend zugenommen. 

 

Mit der Aufstockung von fünf auf sieben Mitglieder des Schulvorstandes und der darauffol-

genden Anpassung bei der Aufgabenverteilung, wird sich der Aufwand pro Schulvorstands-

mitglied auf ein leistbares Niveau reduzieren.  
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Durch die Übernahme von strategisch wichtigen Aufgaben seitens der Mitglieder der Ver-

bandsexekutiven, werden sich die Akzeptanz in der Politik erhöhen und die Koordination von 

wichtigen Themen, wie beispielsweise Budget, Rechnung, Bedarfsanmeldung von dringend 

benötigtem Schulraum sowie organisatorischen und Führungsthemen, vereinfachen. 

 

Um die Übergangsphase von fünf auf sieben Schulvorstandsmitglieder erfolgreich gestalten 

zu können, ist es unabdingbar, dass das neue Gremium von der Geschäftsstelle bestmöglich 

unterstützt werden kann. Deshalb beantragt der Schulvorstand, das heutige Pensum der As-

sistenzstelle von 20 %, wie im Stellenplan des Budget 2026 beantragt, zu erhöhen. 

 

Die Anforderungen an die Terminkoordination, die Einführung sowie die Vorbereitung und 

Abwicklung von Schulvorstandsgeschäften wird insbesondere für die Schulvorstandsmitglie-

der der Verbandsexekutiven eine zusätzliche Herausforderung sein. Der Vorstand erachtet 

eine Erhöhung auf ein 50 %-Pensum für die Assistenzstelle als notwendig und gerechtfertigt.  

 

 

3. Finanzielle Auswirkungen 

 

3.1 Entschädigung Schulvorstand 

Die Aufstockung von fünf auf sieben Mitglieder des Schulvorstandes ist im Budget 2026 

nicht berücksichtigt. Auf der Basis der in der Kreisschulratssitzung vom 20. Februar 2025 

bewilligten Gesamtsumme von CHF 148'500 für die Gesamtentschädigung des Schulvor-

standes (Beilage 01), ergibt sich für zwei zusätzlichen Mitglieder ab April 2026 eine Erhö-

hung von CHF 42'750: 

 

Bezeichnung  Budget 2026  

(5 Mitglieder) 

Budget 2026  

(Neu 7 Mitglieder) 

Gesamtentschädigung Schulvor-

stand  

(Beschluss KSR 20.02.2025)  

Verteilung in Kompetenz des SVO  

130'000 180'000  

AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK, 

UVG, KTG, FAK  

8'500  11'500  

Arbeitgeberbeiträge BVG  10'000  14’000 

Aus- und Weiterbildung  in Gesamtentschädi-

gung enthalten  

in Gesamtentschädi-

gung enthalten  

Reisekosten und Spesen  In Gesamtentschädi-

gung enthalten  

In Gesamtentschädi-

gung enthalten  

Entschädigung für SVO für Eltern-

beirat  

In Gesamtentschädi-

gung enthalten  

In Gesamtentschädi-

gung enthalten  

Total  148'500  205'500  

Erhöhung  (57'000 für 12 Monate) 

42'750 für 9 Monate 

 

Die Erhöhung der Gesamtentschädigungssumme ab dem Jahr 2027 beläuft sich auf 

CHF 57'000. 
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3.2 Assistenz Schulvorstand 

Um die nötigen Vorbereitungen für die Schulvorstandsaufstockung voranzutreiben, soll das 

Pensum der Assistenzstelle bereits ab Januar 2026 um 30 % erhöht werden. 

 

Auf der Basis eines kalkulatorischen Gehalts von CHF 100'000 inkl. 18 % Sozialleistungen 

(für 100 %), beantragt der Schulvorstand einen Nachtragskredit von CHF 30'000 für das Jahr 

2026. Die definitive Einstufung richtet sich nach dem Alter und der Ausbildung.  

 

 

Der Schulvorstand stellt dem Kreisschulrat wie folgt  

 

Antrag: 

 

1. Der Kreisschulrat bestätigt den im Budget 2026 eingestellten Betrag von CHF 148'500 

für die Entschädigung für fünf Mitglieder des Schulvorstands.  

 

2. Die Erweiterung des Schulvorstands von fünf auf sieben Mitglieder wird genehmigt. 

 

3. Der Kreisschulrat genehmigt einen Nachtragskredit von CHF 42’750 im Produkt 2198 

für das Jahr 2026 für die Erhöhung der Entschädigung des Schulvorstands für sieben 

Mitglieder.  

 

4. Der Kreisschulrat genehmigt einen Nachtragskredit von CHF 30’000 im Produkt 2190 

für das Jahr 2026 für die Erhöhung der Stellenprozente der Assistenzstelle Schulvor-

stand. 

 

5. Der Stellenplan wird ab 1. Januar 2026 für das Pensum der Assistenzstelle Schulvor-

stand um 30 % erhöht.  

 

 

 

Im Namen des Schulvorstands 

 

 

 

Rainer Ziesemer Salvatore Nunziata 

Präsident Mitglied  

 

 

 

Beilagen 

Beilage 01, 2025-58 Botschaft Neuregelung Entschädigung Schulvorstand 

Beilage 02, Brief Gemeinderat Buchs vom 14.10.2025  

Beilage 03, Brief Stadtrat Aarau vom 13.10.2025 

 

 

Aarau, 30. Oktober 2025 


